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ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG 
 
Gemäß § 60 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 wird hiermit 
kundgemacht, dass der Gemeinderat von Jenbach in seiner Sitzung am 
03.09.2007 folgende Beschlüsse gefasst hat: 
 
 

 
1. Zustimmung zur Einführung des Modells der "Integrierten Altenarbeit (IAA)" unter 

Beiziehung des Altersheimes Jenbach und Beauftragung der Fa. Dasta GmbH, 
Innsbruck, zu der dazu notwendigen Prozessbegleitung gemäß den im Angebot vom 
09.07.2007 angeführten Bedingungen. 

 
2. Adaptierung und Vergrößerung des Altersheimes aufbauend auf den vorhandenen 

Entwürfen des Bmstr. Josef Kurz unter Beiziehung eines noch zu bestimmenden 
Baumanagements, beginnend im Jahr 2008. 

 
3. Beibehaltung der bisher gültigen Wasseranschlussgebühren und der Zählermieten, 

sowie Festsetzung der Wassergebühr auf € 0,73 inkl. USt. per m³ Wasserverbrauch 
mit Wirksamkeit ab 1.10.2007. 

 
4. Beibehaltung der bisher gültigen Kanalanschlussgebühren und Festsetzung der 

Kanalgebühr auf € 1,56 inkl. USt. per m³ Wasserverbrauch mit Wirksamkeit ab 
1.10.2007. 

 
5. Änderung der Wassergebührenordnung und der Kanalgebührenordnung mit 

Wirksamkeit ab 1.10.2007 wie folgt: 
 

Wassergebührenordnung: (Änderung fett gedruckt) 
 
§ 5, Abs. 2: 
 
"Die Wassergebühr beträgt € 0,73 inkl. USt. je m³ Wasserverbrauch. 
 
Kanalgebührenordnung: (Änderung fett gedruckt) 
 
§ 5, Abs. 2: 
 
„Die Kanalgebühr beträgt € 1,56 inkl. USt. je m³ Wasserverbrauch.“ 

 
6. Zustimmung zur Mitgliedschaft beim Trägerverein für das Schutzgebiet "Alpenpark 

Karwendel". 
 
7. Beantragung eines Fahrverbotes für Lastkraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t für beide Richtungen der Schießstandstraße in der 
Nacht von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz. 

Marktgemeinde Jenbach 
Bezirk Schwaz, Tirol 
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Wer sich durch diese Beschlüsse oder Verfügungen in seinen Rechten verletzt fühlt, 
kann binnen zwei Wochen vom Tage des Aushanges an gerechnet beim 
Marktgemeindeamt Jenbach schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben. Die 
schriftliche Beschwerde kann auch über Telefax (05244/6930/86) erfolgen. 
 
 
 
Tag des Aushanges: 06.09.2007 Bürgermeister: 
Tag der Abnahme: 21.09.2007 
 
F.d.R.d.A.: ................... 
  (Ing. Wolfgang Holub) 


